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Pflanzenschutz
Aktuelle und zukünftige Herausforderungen

• Verlust an bewährten, konventionellen chemischen Wirkstoffen auf Grund der aktuellen 

Gesetzgebung

• „Biologische“ Alternativen (noch) nicht für alle Bekämpfungslücken verfügbar (z.B. Herbizide), 

Anwendung und gesicherte Wirksamkeit herausfordernd 

• Geringe Anzahl an Genehmigungsanträgen für neue chemische Wirkstoffen in der EU

• Potenzieller Verlust weiterer Wirkstoffe (PFAS)

• Veränderte klimatische Bedingungen

VERFÜGBARE WIRKSTOFFE IN DER EU 

VON 1993 – 2010

Quelle: REFIT Report der EU-Kommission
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Art 4/7 der EU VO 1107/2009
Ausnahme vom Art. 4 (Genehmigungskriterien für Wirkstoffe)

• Nachweis  der Notwendigkeit des Wirkstoffs zur Bekämpfung einer ernsten, nicht durch andere 

verfügbare Mittel einschließlich nichtchemischer Methoden abzuwehrenden Gefahr für die 

Pflanzengesundheit 

• Genehmigung für höchsten 5 Jahre

• Wirkstoff ist:

• karzinogen Kategorie 1B

• reproduktionstoxisch Kategorie 1B

• endokrinschädlich für Menschen

• endokrinschädlich für nicht zu bekämpfende Organismen 

• Risikominderungsmaßnahmen stellen sicher, dass die Exposition von Menschen und der Umwelt 

gering gehalten wird

• Rückstandhöchstgehalte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 396/2005

• Plan für ein schrittweises Verbot und zur Kontrolle der ernsthaften Gefahr mit anderen Mitteln 

einschließlich nichtchemischer Methoden



Art 4/7 der EU VO 1107/2009
Nichts ohne GUIDANCE!



Art 4/7 der EU VO 1107/2009
Verfahrensablauf

• Koordination des Prozesses durch die EFSA 

• Art 4(7) läuft parallel zum Peer-Review-Verfahren

• Einreichung eines Art. 4(7) Dossiers durch den Antragsteller, das alle Anwendungen in den 

Mitgliedstaaten umfassen soll

• Validierung der Daten durch die Mitgliedstaaten, Frist beträgt 8 Wochen

• Mitgliedstaaten können/sollen Anwendungen ergänzen

• Nicht-chemische Alternativen sind ebenso zu berücksichtigen!

• Abschließender und zusammenfassender Bericht durch die EFSA (Appendix der EFSA conclusion)



Art 4/7 der EU VO 1107/2009
Herausforderungen

• Erheblicher Aufwand für die Antragsteller und die Mitgliedstaaten

• Knappe Fristen für die Mitgliedstaaten (von 4 auf 8 Wochen verlängert)

• Protokolle zu komplex (bereits abgeändert)

• Daten bei Validierung durch die Mitgliedstaaten oft schon überholt

• Kein formalisierter Austausch mit den Antragstellern

• Nur ein reduziertes Paket an Anwendungen von Antragstellern berücksichtigt ->Mehraufwand für 

Mitgliedstaaten 

• Geringe Beteiligung der Mitgliedstaaten

• Ungewisser Nutzen für die Antragsteller – Ausgang des Verfahrens schwer abzuschätzen



Art 4/7 der EU VO 1107/2009
Stand der Dinge

• Prozedere nach Art 4(7) für einige Wirkstoffe bereits durchgeführt oder im Laufen

• Für ca. 10 Wirkstoffentscheidungen wurden Ergebnisse diskutiert

Aktuell noch keine Ausnahmeregelung nach Art 4(7) umgesetzt!!

• Begründungen in den entsprechenden Durchführungsverordnungen (u.a.):

• Kombination aus chemischen und nichtchemischen Methoden in vielen Fällen möglich

• gegenseitige Anerkennung alternativer Pflanzenschutzmittel

• keine ernste Gefahr für die Pflanzengesundheit

• Kein akzeptables Risiko für die repräsentativen Anwendungen

• Wirtschaftliche Überlegungen fließen nicht in die Entscheidung ein

• Durchführungsverordnungen zumindest mit qualifizierter Mehrheit der Mitgliedstaaten 

angenommen!!



Vernachlässigbare Exposition
Voraussetzungen (Annex II der EU VO 1107/2009)

• Wirkstoff ist 

• karzinogen Kategorie 1A oder 1B

• reproduktionstoxisch  Kategorie 1A oder 1B

• endokrinschädlich für den Menschen

• endokrinschädlich für nicht zu bekämpfenden Organismen

• Exposition von Menschen ist unter realistisch anzunehmenden Verwendungsbedingungen 

vernachlässigbar:

• geschlossene Systeme oder andere Bedingungen, bei denen der Kontakt mit Menschen 

ausgeschlossen ist 

• Rückstände des betreffenden Wirkstoffs, Safeners oder Synergisten in Nahrungs- und 

Futtermitteln <0.1 mg/kg

• Exposition von nicht zu bekämpfenden Organismen ist unter realistisch anzunehmenden 

Verwendungsbedingungen vernachlässigbar



Vernachlässigbare Exposition
Nichts ohne Guidance – oder doch?



Vernachlässigbare Exposition
Verfahrensablauf und Stand der Dinge

• Antragsteller reicht entsprechende Bewertung hinsichtlich vernachlässigbarer Exposition mit dem 

Wirkstoffdossier ein

• Berichterstattender Mitgliedstaat bewertet die Unterlagen

• EFSA erstellt abschließenden Bericht (EFSA conclusion) nach dem Peer Review-Verfahren

Zum aktuellen Zeitpunkt konnte bis jetzt keine vernachlässigbare Exposition gezeigt werden!!

• Neues Guidance Document wird voraussichtlich 2025 verabschiedet!

• Entsprechende Genehmigungen nur für sehr eingeschränkte Anwendungen!  



Artikel 53 - Notfallsituationen im Pflanzenschutz
Allgemein

• Die Notfallzulassung ist ein Instrument im konventionellen wie biologischen Landbau, um einen 

umfassenden Pflanzenschutz zu ermöglichen und drohenden Gefahren zielgerichtet begegnen zu 

können. 

• Das Bundesamt für Ernährungssicherheit veröffentlicht erteilte Notfallzulassungen im 

Pflanzenschutzmittel-Register.

Link: https://psmregister.baes.gv.at/b

• Jede Notfallzulassung ist der Europäischen Kommission und den EU-Mitgliedstaaten über ein EU-

Portal zu melden.

• Notfallzulassungen werden regelmäßig durch die EFSA überprüft. AT wurde zuletzt im Jahre 2021 

überprüft.

https://psmregister.baes.gv.at/b


Artikel 53 - Notfallsituationen im Pflanzenschutz
Antragstellung

• Aktuelles Antragsformular des BAES

• Angaben zum Antragsteller und PSM

Daten (insbesonders):

• Vorgesehene Anwendung(en)

• Alternative Behandlungsmöglichkeiten/PSM

• Ausführliche Begründung des Notfalls

• Erfüllung von Bescheidauflagen aus dem Vorjahr



Artikel 53 - Notfallsituationen im Pflanzenschutz
Aktuelles



Artikel 53 - Notfallsituationen im Pflanzenschutz
Notfallzulassungen im Wandel

• Plant Protection Products Application Management System (PPPAMS) abgelöst

• Neue Plattform auf EU-Ebene: E-Submission Food Chain (ESFC)

• Gem. EuGH Urteil im Falle Pesticide Action Network vs. Belgien (C-162/21), deutliche Reduktion des 

Spielraums auf Ebene Mitgliedstaaten

• Nicht-Genehmigung darf nicht umgangen werden

• Einschränkungen müssen eingehalten werden (z.B. Verbots der Aussaat im Freiland)

• Guidance Document für Art 53 in Überarbeitung

• Strengere Auflagen für wiederkehrende Art. 53

• Finale Version noch offen



Ausnahmeregelungen
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